
■ Der kirchliche Flüchtlingsdienst
übt Kritik am Umgang mit unbeglei-

teten minderjährigen Flüchtlingen, denen
am Frankfurter Flughafen die Einreise
verweigert wird. Sie werden in Gewahr-
sam genommen und müssen das soge-
nannte Flughafenverfahren durchlaufen.
Dieses beschleunigte Asylverfahren fin-
det im Transitbereich des Flughafens
statt. Nach der Gesetzesverschärfung im
Jahr 2007 dient die Flughafenunterkunft
auch als Abschiebungshaftanstalt.

Sie arbeiten seit vielen Jahren für den kirch-
lichen Flughafensozialdienst am Frankfurter
Flughafen. Wie hat sich die Situation der
untergebrachten Minderjährigen im Flugha-
fenverfahren in jüngster Zeit entwickelt?
Obwohl wir seit Jahren darauf hinweisen,
dass die Unterbringung am Frankfurter
Flughafen für Minderjährige nicht geeig-
net ist, sind die Zahlen der untergebrach-
ten Minderjährigen konstant hoch geblie-
ben, im Verhältnis zur Gesamtzahl sogar
tendenziell angestiegen. In den letzten
fünf Jahren waren hier 400 Minderjährige
untergebracht. In mehr als 50 % der Fälle
waren sie jünger als 16 Jahre. Seit gut ei-
nem Jahr stellen wir fest, dass in Einzel-
fällen sogar unter 14-Jährige im Flugha-
fentransit länger als vorher festgehalten
werden. Dies ist eine Verschärfung der
Praxis, die 1999 eigentlich als überwun-
den galt. 

Warum halten Sie die Unterbringung der
Minderjährigen im Flughafentransit für
falsch?
Die Unterkunft ist für Minderjährige
schlicht nicht geeignet. Die Kinder und
Jugendlichen werden weder ausreichend
pädagogisch betreut noch können sie zur
Schule gehen oder die staatliche Unter-
stützung erhalten, die ihnen als Min-
derjährigen zustehen würde. Sie werden

zusammen mit Erwachsenen unterge-
bracht. Hinzu kommt, dass seit August
letzten Jahres die Unterkunft als Abschie-
bungsgewahrsam für abgelehnte Asyl-
bewerber fungiert. So gesehen befinden
sich die Jugendlichen in einer Haftan-
stalt. Im letzten Jahr wurde bei einem 15-
jährigen Jugendlichen aus Ghana für drei
Monate Haft angeordnet. Mit dem Kin-
deswohl ist dies nicht vereinbar. 

Welchen Einfluss haben die Asylrichtlinien
der EU auf die Problematik?
Die EU-Richtlinie für die Aufnahmebedin-
gungen sieht einige Standards vor, die
am Frankfurter Flughafen missachtet wer-
den. Jugendliche und Kinder, die jünger
als 16 Jahre sind, dürfen zum Beispiel
nicht in einer Einrichtung für Erwachsene
untergebracht werden. Sie sollen vorran-
gig bei Verwandten, Pflegefamilien oder
speziellen Einrichtungen für Minderjähri-
ge untergebracht werden. Außerdem ha-
ben Minderjährige nach der Richtlinie ei-
nen Anspruch auf Zugang zum Bildungs-
system. Der Schulbesuch darf nicht län-

ger als drei Monate nach Asylantragsstel-
lung verweigert werden. In der Praxis hat-
te dies leider noch keine Konsequenzen.
Rechtlich gesehen ist das aber nicht hin-
nehmbar.

Und was ist mit den über 16-Jährigen –
dürfen sie wie Erwachsene behandelt wer-
den?
Auch sie haben ein Recht auf Schulunter-
richt. Die Unterbringung im Flughafentran-
sit unterschreitet die Standards der mei-
sten anderen Länder der EU. Die Kom-
mission hat in ihrem Bericht über die
Umsetzung der Aufnahmerichtlinie fest-
gestellt, dass nur drei Mitgliedstaaten
der Union – Deutschland, Schweden und
Portugal – Über-16-Jährige in Erwachse-
neneinrichtungen unterbringen.

Ich denke, dass Deutschland nicht länger
Schlusslicht in der EU bei der Beachtung
des Kindeswohls sein darf. Kinder und
Jugendliche müssen raus aus dem Flug-
hafentransit und ihren Bedürfnissen ent-
sprechend behandelt werden. ■
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»Deutschland ist Schlusslicht in der EU
bei der Beachtung des Kindeswohls«
Interview von Marei Pelzer mit Javad Adineh vom kirchlichen Flüchtlings-
dienst am Frankfurter Flughafen

Innenhof der Flüchtlingsunterkunft am Frankfurter Flughafen



Andrea Kothen 

■ Ehe und Familie sind ein hohes Gut.
Ihr Schutz ist in der Allgemeinen

Erklärung der Menschenrechte, der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention und
dem deutschen Grundgesetz verankert.
Sind Ehegatten oder Eltern von ihren Kin-
dern getrennt, sieht das Aufenthaltsge-
setz für die Angehörigen im Ausland die
Möglichkeit des Familiennachzugs nach
Deutschland vor. Dieses Recht gilt aber
nicht für alle. Im Paragrafendickicht des
Gesetzes wird – abgestuft nach Staatsan-
gehörigkeit, Aufenthaltsstatus und sozia-
len Voraussetzungen – streng unterschie-
den, wer mit seiner Familie in Deutschland
zusammenleben darf und wer nicht. Dabei
laufen selbst anerkannte Flüchtlinge, die
zu den beim Familiennachzug privilegier-
ten Gruppen gehören, Gefahr, am Kleinge-
druckten zu scheitern.

Seine Mutter und Geschwister werden

von den eritreischen Behörden entdeckt

und inhaftiert. Der 17- jährige Adal schafft

die Flucht aus Eritrea in den Sudan al-

lein. Im Mai 2007 beantragt der Junge

ein Visum für den Familiennachzug zu

seinem Vater in Deutschland. Auch im

elenden sudanesischen Flüchtlingslager

fürchtet Adal die Schergen des eritrei-

schen Regimes.

Adals Vater, in Deutschland anerkann-

ter Flüchtling, hat im Krieg einen Unter-

schenkel verloren. Trotz seiner schwe-

ren Behinderung arbeitet er und verdient

rund 600 Euro monatlich – zu wenig, um

von Sozialleistungen völlig unabhängig 

zu sein. Nur in den ersten drei Monaten

nach der Anerkennung hat ein Flüchtling,

der Sozialhilfe bezieht, einen Rechtsan-

spruch auf Familiennachzug. Adal wird

die Erlaubnis, zu seinem Vater zu ziehen,

verweigert.

Tücken im Gesetz und restriktive Ausle-
gungen durch die Behörden machen den
Familiennachzug in vielen Fällen zu einer
langwierigen und bürokratischen Angele-
genheit. 

TROTZ SCHUTZBEDÜRFTIGKEIT
KINDERNACHZUG VERWEIGERT

Zu Fuß auf der Flucht, kann die hoch-

schwangere Eritreerin Lucia B. 2004 nur

den älteren ihrer beiden Söhne mitneh-

men. Der Zweijährige A. muss in der Obhut

der Großmutter zurückbleiben. Im Sudan

findet B. ihren ebenfalls geflohenen Ehe-

mann wieder, gemeinsam gelingt ihnen

die Weiterflucht nach Malta. Die Eheleute

werden als Flüchtlinge anerkannt und an-

schließend von der Bundesrepublik aufge-

nommen. Endlich in Sicherheit, beantragt

Lucia B. 2007 für den mittlerweile fünf-

jährigen A. den Familiennachzug. Die Aus-

länderbehörde lehnt eine Zustimmung 

ab. Der Grund: Die Eltern B. wurden zwar

als Flüchtlinge anerkannt, aber nicht in

Deutschland. Hier haben sie mit § 22 Auf-

enthG ein gesichertes Aufenthaltsrecht,

aber eben keinen Flüchtlingsstatus. Für

sie sieht das Gesetz hohe Hürden beim

Familiennachzug vor. Die Eltern B. sollen

vor dem Nachzug ihres Kindes ein gesi-

chertes Einkommen nachweisen.

Trotz nachgewiesener Schutzbedürftigkeit
kein Recht auf Familiennachzug – das gilt
auch für Menschen, die wegen Gefahr 
für Leib und Leben, drohender Folter 
oder menschenrechtswidriger Behand-
lung ein Aufenthaltsrecht erhalten (§ 25
III AufenthG). Die legale Einreise ihrer An-
gehörigen wird oft nicht ermöglicht. Eine
deutliche Absage ans Familienleben trifft
diejenigen, die aus humanitären Grün-
den oder auf Grundlage der Bleiberechts-
regelung ein Aufenthaltsrecht erhalten 
(§ 25 V, § 23 I, § 104a Nr. 1 S. 1 und 
§ 104 b AufenthG). Ihnen wird ein Famili-
ennachzug laut Gesetz schlicht »nicht ge-
währt«. 

Eine gesetzliche Neuerung trifft sogar
Deutsche: Seit August 2007 müssen aus-
ländische Ehepartner, die über den Fa-
miliennachzug nach Deutschland kom-
men wollen, mindestens 18 Jahre alt
sein und deutsche Sprachkenntnisse
nachweisen, in der Regel durch einen
Test beim Goethe-Institut. Davon aus-
genommen sind reiche Unternehmer, An-
gehörige bestimmter Staaten, Hochgebil-
dete mit »erkennbar geringem Integra-
tionsbedarf« und unter Umständen auch
anerkannte Flüchtlinge – sofern sie nicht
schon eingebürgert sind:

32 FLÜCHTLINGE IN DEUTSCHLAND

Artikel 16 Nr. 3 AEMR

Die Familie ist die natürliche
Grundeinheit der Gesellschaft 
und hat Anspruch auf Schutz
durch Gesellschaft und Staat. 

Familiennachzug 
für Besserverdienende

Familiennachzug 
für Besserverdienende
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Die Iranerin P. möchte zu ihrem in

Deutschland als Flüchtling anerkannten

und inzwischen eingebürgerten Mann zie-

hen. Um das Visum zu erhalten, muss sie

zunächst eine Deutschprüfung in Teheran

ablegen. Deutschkurse gibt es an ihrem

Wohnort nicht. Mit Hilfe eines Internet-

programms versucht P. monatelang, eigen-

ständig Deutsch zu lernen. Teheran ist

800 km entfernt, die Reise ist teuer und

der Test schwierig: Sie fällt durch.

Nur 40 -50 Prozent der Geprüften beste-
hen den obligatorischen Test, bilanziert
das Goethe-Institut laut »FR-online« vom
17.1.2008. Insbesondere Frauen aus
ländlichen Gebieten, wo es kein Sprach-
kursangebot gibt, verfügen oft weder
über die Mittel noch über eine entspre-
chende Vorbildung, um vor Ort Deutsch
zu lernen. Eine Reise oder gar der Umzug
in die Nähe des Goethe-Instituts beraubt
die Betroffenen nicht selten ihrer Ver-
dienstmöglichkeit. Hinzu kommen unter
Umständen politische Probleme: 

Um seinen Deutschkurs zu absolvieren,

muss der Kenianer H. im Januar 2008

rund 450 km nach Nairobi reisen und

eine zusätzliche Wohnung anmieten. Auf-

grund der Unruhen in der Hauptstadt wird

der Deutschkurs verschoben. Die Sicher-

heitslage ist fragil, eine Alternative hat H.

aber nicht.

Rund 700 Euro beträgt die Kursgebühr in
Ankara, 450 Euro in Belgrad. Dabei liegt
der Durchschnittslohn in Serbien monat-
lich bei 200 -250 Euro, so Bastian Wrede
vom Flüchtlingsrat Niedersachsen. »Um
an den empfohlenen Kursen teilzuneh-

men, benötigt man ein Jahr. Vorausge-
setzt, es bestehen keine Konflikte zwi-
schen Kurszeit und Arbeitszeit, dann ist
man auf teuren Privatunterricht angewie-
sen.«

Mit dem obligatorischen Deutschtest
verfolge die Bundesregierung »einen prä-
ventiven Ansatz zur Verhinderung von
Zwangsverheiratungen« (BT-Drucksache
16/8121) – eine Maßnahme zum Opfer-
schutz also? Zweifel sind angebracht.
Denn die aufenthaltsrechtliche Stärkung
von zwangsverheirateten Frauen, wie sie
Sachverständige und sogar der Bundes-
rat gefordert haben, findet sich nicht 
im Konzept der Bundesregierung. Gegen-
über den Betroffenen argumentiert man
mit Integration: »Die Neuregelung wird zu
einer schnelleren und besseren Integra-

tion der Antragsteller in das deutsche All-
tagsleben beitragen« steht zum Beispiel
auf dem Merkblatt der deutschen Bot-
schaft in Pristina. Die freundliche Einla-
dung unterschlägt, dass zunächst der
Umzug zur Familie auf eine kostspielige
und quälend lange Bank geschoben, viel-
fach sogar verunmöglicht wird.

Zum Inkrafttreten des Richtlinienumset-
zungsgesetzes Ende August 2007 ist die
Zahl der erteilten Visa für den Ehegatten-
nachzug abgestürzt, der Rückgang be-
trug mehr als 50 %, aus der Türkei sogar
zwei Drittel. Rechtsanwälte und Experten
beurteilen die Regelung als »klar verfas-
sungswidrig«, erste Klagen laufen vor dem
Verwaltungsgericht Berlin.

Und der Schutz von Ehe und Familie? 
Unzumutbare Anforderungen für das
Deutschlernen vor der Einreise, Ausnah-
men für Reiche und Gebildete, sozialhilfe-
rechtliche Vorbehalte bei Schutzbedürf-
tigen, bürokratische Widerstände sogar
beim Kindernachzug – hier wird deutlich:
Das Recht auf Familie wird dem staat-
lichen Interesse an einer sozialen Aus-
lese bei der Visavergabe untergeordnet.
Auch wenn Familien getrennt bleiben: Un-
erwünschte Zuwanderer sollen draußen
bleiben. ■
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■ In der Begründung zur Verleihung
heißt es: Für ihr »außerordentli-

ches Engagement, mit dem sie seit 1997
in einer jährlichen Bestandsaufnahme
zur Lage der Bürger- und Menschenrech-
te in Deutschland Defizite, aber auch die
positiven Entwicklungen, aufzeigen und
damit die Verfasstheit unseres demokra-
tischen Gemeinwesens einer durch Sach-
verstand belegten schonungslosen Realitätsprüfung unterziehen«, wurde den Herausge-
bern des Grundrechte-Reports, die neun Bürger- und Menschenrechtsorganisationen ver-
treten, am 12. April 2008 die Theodor-Heuss-Medaille verliehen. PRO ASYL ist seit 2002
Mitherausgeber des Grundrechte-Reports.

Angesichts dessen, dass Flüchtlinge und Migranten zumeist besonders massiv von Grund-
rechtsverletzungen betroffen sind, bleibt die Mitarbeit am Grundrechte-Report auch in Zu-
kunft für PRO ASYL eine wichtige Aufgabe.

■ Der Grundrechte-Report 2008 zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland
kann auf Seite 47 bestellt werden.

PRO ASYL ERHÄLT ALS HERAUSGEBER DES »GRUNDRECHTE-REPORTS« 
DIE THEODOR-HEUSS-MEDAILLE
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An Würde und Rechten gleich geboren …
In Deutschland um das Existenzminimum geprellt

FLÜCHTLINGE IN DEUTSCHLAND

Bernd Mesovic

■ Alle Menschen werden frei und an
Würde und Rechten gleich gebo-

ren. So proklamiert es Artikel 1 der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte.
Man könnte zynisch darauf hinweisen,
dass es »geboren« heißt. Nach der Ge-
burt geht es ungleich schlechter weiter.

Mit der Einführung des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes 1993 brach das Parla-
ment erstmals mit den Grundsätzen der
Sozialhilfe als des letzten einheitlichen
Netzes der sozialen Sicherung. Seitdem
gibt es zweierlei Existenzminima für Ein-
heimische und Flüchtlinge. Das Leistungs-
niveau des Asylbewerberleistungsgeset-
zes – für Asylsuchende und andere Flücht-
linge und Migranten – lag von Anfang an
drastisch unter dem der Sozialleistungen
für Einheimische. Und der Abstand wird
ständig größer.

Seit 15 Jahren sind die Leistungen nicht
erhöht worden. Sie liegen inzwischen über
35 % unter dem Niveau der Sozialhilfe.
Jeder weitere Anstieg der Verbraucher-
preise vergrößert das Problem. In der Ant-
wort auf eine Kleine Anfrage der Bundes-
tagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen

(BT-Drucksache 16/7365) stellt die Bun-
desregierung fest, dass die Preise seit
Inkrafttreten des Gesetzes um 22,5 % ge-
stiegen sind, erklärt aber gleichzeitig, die
Beträge auch künftig nicht erhöhen zu
wollen. Die systematische Mangelversor-
gung soll erklärtermaßen andere von der
Inanspruchnahme des Grundrechts auf
Asyl abschrecken. Diese sozialpolitische
Generalprävention trifft nur bei einer
Minderheit der Parlamentarier auf Gewis-
sensprobleme. Betroffen von der Minder-
versorgung und systematischen Verelen-
dung nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz sind fast 50.000 Kinder.

ÖKONOMISCHER RASSISMUS

Die Einführung des Asylbewerberleistungs-
gesetzes war der Einstieg in einen Klas-
senkampf von oben. Mochte sich noch
mancher deutsche Arme 1993 durch die
Schlechterstellung von Flüchtlingen pri-
vilegiert gefühlt haben, so hat er seit
Hartz IV gelernt: Auch seine Menschen-
würde steht zur Disposition. Dass die
dauerhafte Entrechtung von Flüchtlingen
in den sogenannten bürgerlichen Kreisen
breite Zustimmung findet, hängt damit
zusammen, dass auch die Situation gro-
ßer Teile der Mittelschicht von prekären
Lebensverhältnissen und Abstiegsangst
geprägt ist. Darüber hinaus gibt es in
ganz Europa längst einen Extremismus
der Besserverdienenden. Dieser ökono-
misch geprägte Rassismus zieht die sub-
tile Ausgrenzung und strukturelle Gewalt
der offenen Gewalttätigkeit vor. Sach-
statt Geldleistung, verordnete Abfütte-
rung statt Selbstbestimmung, Zuteilung
statt Bedarfsdeckung – so werden Men-
schen entmündigt. Zielobjekt sind längst
nicht mehr nur Flüchtlinge. Sein »Rasse-
merkmal« ist das Geld: »Wer es hat, der
ist kein Fremder, wem es abgeht, wird

zum Fremden und wäre er auch von hier«
(Karl Markus Gauss).

Der Ausschuss für wirtschaftliche, sozia-
le und kulturelle Menschenrechte der Ver-
einten Nationen in Genf hat in seinem all-
gemeinen Kommentar Nummer 12 das
Menschenrecht, sich zu ernähren, erläu-
tert: Das in Artikel 11 des Internationa-
len Paktes über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Menschenrechte garan-
tierte Menschenrecht, bedeutet mehr als 
die Zurverfügungstellung einer bestimm-
ten Menge an Kalorien und den bloßen
Schutz vor dem Verhungern. Es erfor-
dert, dass die individuellen Bedürfnisse
der Menschen berücksichtigt werden.
Minderwertige Lebensmittelpakete bre-
chen dieses Recht. Die Abfütterungs- und
Abschreckungspolitik, bei der Nahrung
als Mittel wirtschaftlichen und sozialen
Drucks verwendet wird, ist schlicht ver-
boten. ■

Ein Flüchtling erhält 224,97 Euro/
Monat, Familienangehörige weniger.
Diese Leistungen sollen in Form von
Sachleistungen, also Kleidungs- und
Lebensmittelgutscheinen, bisweilen
auch Lebensmittelpaketen, erbracht
werden. Lediglich 40,90 Euro wer-
den als Bargeld gewährt. Damit
kann der monatliche Bedarf z. B. an
Fahrscheinen, Telefon, Porto, Schul-
bedarf der Kinder nicht abgedeckt
werden. Für den Rechtsanwalt, ohne
den die Betroffenen im Verhau des
deutschen Asylrechts verloren sind,
bleibt erst recht nichts übrig. ■

Entschädigungen der Abgeordneten 
des Deutschen Bundestages zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes 
– im Jahr 1993: 5.300 Euro/Monat
– im Jahr 2008: 7.339 Euro/Monat

Grundleistungen nach § 3 Asylbewer-
berleistungsgesetz für Alleinstehende: 
– 224,97 Euro plus 40,90 Euro 

»Taschengeld«/Monat. 
Von 1993 bis 2008 unverändert. ■
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Beate Selders

■ Rajid El Masai* ist ein vorsätz-
licher Serien-Straftäter. Bis vor

Kurzem wusste er noch nichts davon.
Der Libanese lebt seit zehn Jahren
geduldet in Berlin und fällt unter die
Bleiberechtsregelung, so dachte er
zumindest. Aber die Ausländerbe-
hörde hält ihm fünf Verurteilungen
wegen Verstoßes gegen die Residenz-
pflicht vor. Insgesamt 120 Tagessät-
ze Strafe dafür, dass er ohne Erlaub-
nis den Geltungsbereich der Auslän-
derbehörde verließ, in seinem Fall
den Stadtstaat Berlin. Bei anderen
sind es der zugewiesene Landkreis,
eine kreisfreie Stadt, oder die Gren-
zen der Kommune, die sie über Jahre
nur in Ausnahmefällen verlassen dür-
fen. Rajid El Masai fällt also raus aus
der Gruppe derer, die eine Chance
auf Normalisierung ihres Lebens ha-
ben. Sein Zukunftshorizont wird wei-
ter nur bis zur nächsten Duldung rei-
chen, überschattet von der drohenden
Abschiebung. 

Ähnlich erging es dem Rom Amri Avdjen
aus dem Kosovo. Seit 1995 lebt er mit
seiner Familie in einem niedersächsi-
schen Landkreis, zunächst als Asylbewer-
ber, dann geduldet. Im letzten Jahr bean-
tragte er eine Aufenthaltserlaubnis. Aber
statt des ersehnten Papiers kam eine
Ausweisungsverfügung. Auch ihm werden
fünf Verstöße gegen die Residenzpflicht
mit Verurteilungen zu insgesamt 270 Ta-
gessätzen vorgehalten. Das macht ihn zu
einem Straftäter, der »die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung der Bundesrepu-

blik Deutschland beeinträchtigt« und aus
»generalpräventiven« Gründen ausgewie-
sen gehört, schreibt die Behörde. Bei sol-
chen Worten denkt man an Messerste-
chereien oder terroristische Verschwörun-
gen, nicht an die Überschreitung einer
Landkreisgrenze. 

Das Aufenthaltsgesetz und das Asylver-
fahrensgesetz enthalten Bestimmungen,
die aus »normalem« Verhalten Straftaten,
aus arglosen Menschen Kriminelle ma-
chen können. Die Anzahl der Tagessätze
wegen solcher Straftaten, die zum Aus-
schluss aus der Bleiberechtsregelung
führt, liegt mit 90 höher als für »norma-
le« Vergehen (50 Tagessätze) – Augen-
wischerei für El Masai und Amri Avdjen,
denn beide Grenzen sind sehr niedrig. 

Nicht selten scheitert der Antrag auf ei-
ne Aufenthaltserlaubnis an aufaddierten
Strafen wegen verschiedener Bagatell-
delikte, wie etwa dem Fahren ohne Füh-

rerschein und einem wiederholten
Verstoß gegen die Residenzpflicht,
weiß Andrea Würdinger vom Republi-
kanischen Anwältinnen- und Anwalt-
verein. Es gibt Amtsgerichte, die be-
reits beim ersten Strafbefehl wegen
Residenzpflichtverletzung zu 90 Ta-
gessätzen verurteilen. Oft ist den
Strafrichtern – wie auch Flüchtlingen
und ihren Anwälten – nicht bewusst,
welche aufenthaltsrechtlichen Konse-
quenzen eine solche Verurteilung hat. 

Der Rom Avdjen ist seit dem Schrei-
ben der Ausländerbehörde verschwun-
den. Den Kontakt zu seiner Familie
hat er abgebrochen. Er will die Chan-
cen seiner Kinder, eine Aufenthaltser-
laubnis zu bekommen, nicht gefähr-
den. Die Bleiberechtsregelung enthält
nämlich eine Bestimmung, die an
Sippenhaft erinnert: Bei Ausschluss
eines Familienmitglieds wegen Straf-
taten erfolgt grundsätzlich der Aus-
schluss der gesamten Familie.

Darin sieht Andreas Müller einen Grund-
gesetz-Verstoß. Der Jugendrichter am Ber-
nauer Amtsgericht (Brandenburg) weiger-
te sich, einen 17- jährigen Kurden zu ei-
ner Jugendstrafe zu verurteilen, weil er
damit die Vorentscheidung zur Abschie-
bung der gesamten Familie getroffen hät-
te. Der Staatsanwalt ging in Revision, das
Ergebnis ist offen. Eine Verfassungskla-
ge gegen diesen Teil der Bleiberechts-
regelung steht aus.

Die skandalöse und für die Betroffenen
unerträgliche Verweigerung der Freizügig-
keit durch die Residenzpflicht ist dage-
gen nur noch politisch zu bekämpfen. Alle
juristischen Wege sind ausgeschöpft. In
der Verantwortung für das Gesetz steht
die Bundesregierung. Unter Druck und in
Bewegung gerät sie nur von unten. ■

* alle Namen zum Schutz der Personen geändert
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Wenn Selbstverständliches zur Straftat wird. 
Die schwerwiegenden Folgen der Residenzpflicht 

Artikel 13 Nr. 1 AEMR

Jeder hat das Recht, sich 
innerhalb eines Staates frei zu

bewegen und seinen Aufenthalts-
ort frei zu wählen.

Das Motiv ist vierfarbig als Postkarte erhältlich. 
Bestellmöglichkeit auf Seite 47



Angelika von Loeper

■ »Ich fühle mich hier wie im Gefäng-
nis. Alles ist reglementiert. Wir ha-

ben sowieso Probleme mit unserer Hei-
mat und dann kommen wir hier her und
müssen uns an einen ganz neuen Le-
bensstil anpassen.«

Was Maasila*, eine junge Flüchtlingsfrau
aus Sri Lanka berichtet, haben auch vie-
le andere Flüchtlinge so oder ähnlich er-
lebt, die in der Landesaufnahmestelle für
Flüchtlinge des Landes Baden-Württem-
berg (LASt) untergebracht sind. Einge-
zäunt mit nach innen geneigtem Über-
steigschutz liegt das Sammellager an ei-
ner der großen Ausfallstraßen Karlsruhes
zwischen Autobahndreieck, Bahnlinie
und Kleingartensiedlung. Wer Maasila
oder andere Flüchtlinge besuchen will,
muss das hermetisch abgeriegelte Ge-
lände durch eine Personenschleuse be-
treten, den Namen des Flüchtlings nen-
nen und seinen Ausweis beim Pförtner

der Wach- und Schließgesellschaft abge-
ben.
Durchschnittlich nur noch ca. 200 bis
300 Flüchtlinge sind in der »LASt« unter-
gebracht. Große Teile der in den 1990er
Jahren noch für bis zu 1.200 Menschen
ausgelegten Unterbringungskapazität sind
mittlerweile der Verwaltung zugeschlagen
worden. So gibt es hier mittlerweile mehr
Arbeitsplätze als Flüchtlinge. Dies ist den
niedrigen Zugangszahlen von Flüchtlingen
in Deutschland geschuldet. »Es ist schwie-
rig, psychisch stabil zu bleiben. Beson-
ders am Anfang«, so schildert Maasila
ihre Situation, die sie mit den anderen
teilt. »Was wird als nächstes passieren,
fragen wir uns immer wieder.« Zweifel am
Leben bleibt die vorherrschende Stim-
mung. »Das Verfahren ist nicht gut, die
Unterbringung, das Essen. Wir sind das
nicht gewohnt.«

Bis zu drei Monate müssen Flüchtlinge
direkt am Anfang des Verfahrens in Auf-
nahmeeinrichtungen verbringen. In dieser

Zeit finden die entscheidenden Schritte
des Asylverfahrens statt. Flüchtlinge, die
gerade erst die Strapazen der Flucht hin-
ter sich gebracht haben, sehen sich ei-
nem komplizierten Verfahren voller Fall-
stricke gegenüber, auf das sie nicht im
Geringsten vorbereitet werden.

»Ich hatte keine Ahnung, wie das Asylver-
fahren funktioniert«, berichtet uns Maasi-
la »Sie gaben uns nur den Anhörungs-
termin. Nur eine Information in Tamil bei
der Antragstellung. Keinen weiteren Hin-
weis.« Unabhängige qualifizierte Sozial-
beratung auf dem Gelände gibt es seit
1991 nicht mehr, Verfahrensberatung so-
wieso nicht. Man ist der Meinung, das
werde vom Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge erledigt. Vom Land angestell-
te Sprachkundige geben den Flüchtlingen
im Infocenter Auskunft über Transfer und
teilen Essensmarken aus. Lediglich im 
in unmittelbarer Nähe befindlichen Men-
schenrechtszentrum Karlsruhe findet von
ehrenamtlich Engagierten organisiert Be-

Leben hinter 
verschlossenen Türen

Leben hinter 
verschlossenen Türen
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gegnung und Beratung statt. Doch davon
erfuhr Maasila erst nach ihrer Anhörung.
Seit 2005 wird diese Beratung einmal
wöchentlich durch einen von der Evangeli-
schen Kirche Baden finanzierten Rechts-
anwalt unterstützt. Wer jedoch davon pro-
fitieren kann, ist meist dem Zufall über-
lassen.

Die Anhörung selbst ist für die Flüchtlinge
schwer durchschaubar und lässt sie in
völliger Ungewissheit. So erging es auch
Maasila: »Zunächst wurden 25 Fragen
gestellt. Dazu wurde gesagt, dass jede
Frage beantwortet werden müsse. Aber
ich weiß, dass jeder auch das Recht hat,
eine Aussage zu verweigern, wenn da-
durch möglicherweise jemand anderes
gefährdet wird. 

Der Anhörer hat mich nicht ernst ge-
nommen. Er fragte, ob ich nicht eher zum
Heiraten gekommen sei. Solche Fragen
empfinde ich wie eine Beleidigung. Mein
Interview dauerte sehr lange und ich
merkte auch schon, dass der Anhörer
müde war. Daher fragte er mich, ob ich
auf die Rückübersetzung verzichten wür-
de, er habe alles aufgenommen. Ich habe
dann gesagt, ich wisse, dass er mich
nicht übervorteilen wolle. Woraufhin er

sagte, ja das ist hier nicht wie in Sri Lan-
ka. Auch das empfand ich wie eine Belei-
digung. Nach dem Interview konnte ich
nächtelang nicht schlafen. Und das Pro-
tokoll meiner Anhörung habe ich bis heu-
te, vier Monate nach dem Termin, nicht
erhalten. Jetzt mache ich mir doch Sor-
gen.«

Höchst problematisch empfand Maasila
auch ihre Dolmetscherin: »Die Übersetze-
rin lebt schon 20 Jahre oder länger in
Deutschland. Sie ist nicht mehr so in un-
serer Sprache drin, auch kann sie Fach-
begriffe nicht richtig übersetzen. So hat
sie bei rechtlichen Begriffen Probleme
gehabt. Deshalb wollte ich das dem An-
hörer auf Englisch erklären. Das hat die-
ser aber nicht akzeptiert.«

Die Flüchtlinge, viele davon traumatisiert,
werden mit ihren Gedanken, Sorgen und
Problemen völlig allein gelassen. Sie sind
zum Nichtstun verdammt. »Zwischen sie-
ben und acht Uhr morgens gibt es Früh-
stück,« erzählt Maasila »dann gibt es
Termine, Asylantrag, Anhörung, Gesund-
heitsuntersuchung. Mittagessen ist um
ein Uhr, da gibt es auch schon das Essen
für abends als Kaltverpflegung. Viele ver-
tragen das Essen nicht. Es müsste auf
die verschiedenen Flüchtlingsgruppen ab-
gestimmt sein. 

Tagsüber ist nichts zu tun, wenn die
Formalien erledigt sind, keine Arbeit. Wir
haben zu viel Zeit zum Nachdenken. Es
gibt nichts zu tun, nur die Probleme. Wir
kamen wegen der Probleme. Immer dar-
über nachdenken ist nicht gut. Es gibt
keine Entspannung, das ist weit entfernt,
obwohl die Menschen das brauchen.«

Auch medizinische Hilfe wird für die auf
engstem Raum Untergebrachten nur als
Minimalversorgung gewährleistet. Essen,
Kleidung und Hygieneartikel gibt es in 
der Regel als Sachleistungen per Waren-
gutschein, Chipkarte oder sie werden in
Form von Esspaketen oder Warendepots
ausgegeben. Während des Aufenthal-
tes in der Aufnahmeeinrichtung herrscht
Arbeitsverbot. Während der folgenden
vier Jahre gibt es allenfalls einen nach-
rangigen Zugang zum Arbeitsmarkt, was
faktisch einem Arbeitsverbot gleich-
kommt. Zum Erhalt der Einrichtung kön-
nen 1 Euro-Jobs vergeben werden. Mit
Kleidung und Hygieneartikeln wird ge-
geizt: »Das ist oft ein Problem«, erläutert
Maasila. »Es gibt keine Auswahl an Grö-
ße und Farbe. Am Anfang gibt es nur ein-
mal neue Kleidung, danach nur noch
Second-Hand-Ware. Aber es gibt jetzt im
Winter keine Handschuhe oder Schals,
nur zwei Paar dünne Socken, und die
Schuhe sind auch nicht für den Winter ge-
eignet. Hygieneartikel wie Seife und Da-
menbinden gibt es nur einmal pro Monat.
Das wird alles genau aufgeschrieben und
wenn eine Frau vor Ablauf des Monats
neue braucht, gibt es Probleme. Was uns
auch zu schaffen macht, ist oft die feind-
selige Einstellung des Personals. Stän-

»We have no reputation 
as a people. 

We always feel, we are refugees, 
we have no rights, 

we are not empowered.«

(Maasila* aus Sri Lanka)

Landesaufnahmestelle 
für Flüchtlinge in Karlsruhe
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dig gibt es Verständigungsschwierigkei-
ten. So konnte sich beispielsweise eine
Frau aus Nordkorea nicht verständlich
machen. Sie hat dann gar nichts bekom-
men und musste sich ihre Hygienebinden
vom Taschengeld kaufen. Die Angestell-
ten erwarten, dass die Flüchtlinge per-
fekt deutsch sprechen. Woher sollen wir
aber deutsch können? Wir sind doch neu
in Deutschland und hier im Lager gibt
man uns auch nicht die Möglichkeit,
deutsch zu lernen.«

Obwohl die Zahl der Flüchtlinge durch die
massiven Abschottungsmaßnahmen der
EU in den letzten Jahren radikal zurück-
gegangen ist, wird an den so genann-
ten anreizmindernden Maßnahmen wei-
terhin festgehalten. So werden in eini-
gen Bundesländern die Aufnahmeeinrich-
tungen auch nach dem Durchlaufen des 
Verfahrens nach drei Monaten als Ge-
meinschaftsunterkunft genutzt. Andere
Bundesländer betreiben in der Aufnahme-

einrichtung gar gleichzeitig ein Ausreise-
zentrum. In der Karlsruher Einrichtung, in
der sich auch die für aufenthaltsbeenden-
de Maßnahmen zuständige Abteilung des
Regierungspräsidiums befindet, finden
sogar Botschaftsvorführungen statt. Für
die dort befindlichen Flüchtlinge, die sich
im Schutz vor dem Verfolgerstaat glaub-
ten, muss dies besonders irritierend sein.

Maasila hat sich mit ihrer eigenen Situa-
tion und der der anderen Flüchtlinge je-
doch noch längst nicht abgefunden. Vie-
les könnte verbessert werden, wenn die
Behörden es nur wollten. »Wir müssten
etwas zu tun haben. Kleine Programme,
um deutsch zu lernen. Es ist wichtig,
dass man beschäftigt ist. Es müsste
mehr Informationen geben … « Vielleicht
würde Maasila sich dann auch nicht
mehr wie im Gefängnis fühlen. ■

* Name von der Redaktion geändert
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■ Das vorliegende Handbuch für
die Praxis erläutert das gesam-

te Sozialrecht differenziert nach dem
jeweiligen Aufenthaltsstatus. 

Dargestellt werden die Ansprüche
von Migrantinnen und Migranten auf
Leistungen zum Lebensunterhalt nach
dem SGB II, dem SGB XII und dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz einschließ-
lich der Sozial(hilfe)leistungen zur me-
dizinischen Versorgung.

■ Bestellmöglichkeit auf Seite 48

Zähle die Tage meiner Flucht …
Gottesdienstmaterialien, Gebete 
und Impulse zum Themenfeld 
Flucht und Asyl

Herausgegeben von Fanny Dethloff und Verena 
Mittermaier in Zusammenarbeit mit der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche und dem
Förderverein PRO ASYL

■ Bestellmöglichkeit auf Seite 48 

■ Seit 25 Jahren gibt es die Kirchenasylbewegung in Deutschland. Dieser
Band, mitherausgegeben von der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der

Kirche und PRO ASYL, legt eine Fülle von Materialien, Gebeten und Impulsen vor,
mit denen man Gottesdienste zum Themenfeld Flucht und Asyl gestalten kann. Un-
ter dem Motto »Gib uns Zeit, Gott« werden Gestaltungsmöglichkeiten aus verschie-
denen Städten vorgelegt. Unter die Bitte »Hilf, dass wir aufstehen für die Mensch-
lichkeit« werden Gebete von Herbert Leuninger, Hildegard Grosse, Martin Affolder-
bach, Fanny Dethloff, Karl-Helmut Barharn und Andreas Hämer gestellt. »Am Ort
der Ohnmacht wächst die Kraft« ist Thema für Andachten und Gottesdienste im
Kontext von Abschiebungshaft. Aus der Perspektive der Arbeit mit Flüchtlingen wird
die Bibel neu meditiert: »Denn ihr seid auch Fremde gewesen …« Andachten und
Denkanstöße zum voneinander Lernen und miteinander Leben sowie zahlreiche
neue Fluchtgeschichten ergänzen den Band. 

Georg Classen
Sozialleistungen für MigrantInnen 
und Flüchtlinge
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Ellen Könneker

■ Bevor am 3. August 2005 in der
Thüringer Landeshauptstadt Erfurt

das Kirchenasyl einer langjährig gedul-
deten kurdischen Familie begann, hatte
sich bereits ein kleines Netzwerk von Un-
terstützerinnen und Unterstützern um sie
gebildet. Was anschließend geschah, ist
eine Erfolgsgeschichte der Vernetzungs-
arbeit und beispielhaft für Thüringen, wo
es oft an migrations- und flüchtlingsspezi-
fischer Infrastruktur und Sensibilität fehlt.

STATIONEN AUF DEM WEG 
ZUM BLEIBERECHT

Im Frühjahr 2005 besucht eine Vertrete-
rin des Flüchtlingsrat Thüringen e.V. die
Schulklasse des ältesten Sohnes der von
Abschiebung bedrohten vierköpfigen Fami-
lie und informiert über die Situation lang-
jährig geduldeter Flüchtlinge und Möglich-
keiten, sie persönlich zu unterstützen.
Sofort macht sich die Schulklasse für 
ihren Mitschüler stark, wendet sich an
den Thüringer Petitionsausschuss, die Er-
furter Ausländerbehörde und das Innen-
ministerium.

Mit dem Beginn des Kirchenasyls Anfang
August 2005 findet sich ein fester Unter-
stützerkreis aus Politikerinnen und Politi-
kern, Engagierten in der Flüchtlingsarbeit,
Nachbarn, Kirchenvertretern und Gemein-
demitgliedern u.a. zusammen.

Im Herbst 2005 startet der Kreis eine
Unterschriftensammlung für ein Bleibe-
recht der Familie und für eine generelle,
großzügige Bleiberechtsregelung für lang-
jährig geduldete Flüchtlinge. 900 Unter-
schriften kommen dabei zusammen.

Im April/Mai 2006 thematisiert der
Unterstützerkreis das Kirchenasyl bei
Veranstaltungen im Vorfeld der Oberbür-
germeisterwahl in Erfurt und bittet die
Kandidatinnen und Kandidaten um öf-
fentliche Stellungnahme. 

Etwa ein Jahr später verabschiedet der
Stadtrat aus Anlass des Jahrestages des
Kirchenasyls eine Bleiberechtsresolution
für langjährig Geduldete.

Der Kreis der Unterstützerinnen und Un-
terstützer führt zu verschiedenen Anläs-
sen regelmäßig Straßenaktionen durch,
so zum Beispiel zum »Tag der Einheit 
der Menschen« am 3. Oktober 2006, am
Internationalen Tag gegen Rassismus,
beim Weihnachtsmarkt und beim Stadt-
teilfest. Im April 2006 findet ein Benefiz-
konzert für die Familie in der Kirche statt.

Der Einsatz hat schließlich Erfolg: Das
Kirchenasyl wird positiv beendet. Seit
Mai 2007 besitzt die Familie ein Aufent-
haltsrecht.

BEISPIELHAFTES 
ENGAGEMENT

Die Arbeit des Unterstützerkreises des
Kirchenasyls ist ein Beispiel für zivilge-
sellschaftliches Engagement gegen Dis-
kriminierung und für die Wahrung der
Rechte von Flüchtlingen in Deutschland
sowie für ein faires Miteinander. Die Be-
mühungen um ein Bleiberecht der kurdi-
schen Familie führen zu einer außerge-
wöhnlich breiten Vernetzung, die von der
Evangelischen Kirche und deren Gemein-
demitgliedern, verschiedenen zivilgesell-
schaftlichen Akteuren, Flüchtlingsinitiati-
ven, Privatpersonen bis hin zu parteiüber-
greifendem Engagement reicht. Damit ist
es gelungen, die Öffentlichkeit für die Le-
benssituation von geduldeten Flüchtlin-
gen zu sensibilisieren sowie die Auswir-
kungen asyl- und aufenthaltsrechtlicher
Entscheidungen auf die Betroffenen zu
thematisieren.

Dieses Engagement kostet viel Zeit,
Mühe und Geduld. Aber es ist wichtig, da-
mit Menschen, die bei uns Schutz suchen,
auch Schutz finden und damit unsere Ge-
sellschaft menschenwürdig bleibt. ■

FLÜCHTLINGE IN DEUTSCHLAND

Flüchtlinge brauchen Öffentlichkeit! –
Unterstützerkreis eines Erfurter Kirchenasyls setzt sich erfolgreich

für das Bleiberecht einer kurdischen Familie ein
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Tillmann Löhr

AUSSCHLUSS VON SOZIALEN
RECHTEN 

Wer sich ohne Aufenthaltsstatus in
Deutschland aufhält, muss im Falle der
Entdeckung damit rechnen, abgescho-
ben zu werden. Die Betroffenen tun da-
her alles, um nicht in Kontakt mit staat-
lichen Stellen zu geraten. Gleich ob Ge-
sundheitsamt, Schule oder Gericht: Jeder
Beamte oder Angestellte im öffentlichen
Dienst ist nach dem Aufenthaltsgesetz
verpflichtet, die Ausländerbehörde zu in-
formieren, sobald er von einem illegalen
Aufenthalt in Deutschland Kenntnis hat.
Diese amtsübergreifende Denunziations-
pflicht gibt es in keinem anderen euro-
päischen Staat. Sie schließt Statuslose
von der Gesundheitsversorgung aus.
Rein rechtlich hätten sie einen Anspruch
auf Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz. Nehmen sie diesen aber
wahr, so wird das zuständige Sozialamt
der Ausländerbehörde Meldung machen.
Aus Angst vor Entdeckung verzichten da-
her viele auf ihre Ansprüche und weichen
stattdessen auf informelle Netzwerke
aus. In vielen Städten haben sich Kirchen,
Wohlfahrtsverbände und private Initiati-
ven zusammengeschlossen, um den Be-
troffenen – an offiziellen Wegen vorbei –

zu einem Mindestmaß an gesundheitli-
cher Grundversorgung zu verhelfen. 

Statuslose mit Kindern sehen sich mit
einem weiteren Problem konfrontiert: Wo
kann ein Kind ohne Aufenthaltsstatus zur
Schule gehen? Das Recht zum Schulzu-
gang ist in Deutschland als Schulpflicht
ausgestaltet. Es liegt in der Entschei-
dungshoheit der Länder, die den Schul-
zugang in Landesgesetzen regeln. In den
meisten Bundesländern erfasst die
Schulpflicht nur Kinder mit Aufenthalts-
status oder solche, bei denen mit einem
längeren Aufenthalt im Land zu 
rechnen ist – was bei Kindern 
ohne Status verneint wird. 
Bayern und Nordrhein-Westfalen 
hingegen kennen eine Schul-
pflicht auch für Statuslose. Doch 
selbst wenn ein Kind in Bayern 
sein Recht auf Schulzugang 
wahrnimmt oder ein Kind 
in Hessen das Glück 
hat, dass die Schul-
leitung einer einzelnen 
Schule es, an der 

Schulpflicht vorbei, beschulen möchte –
das Schulpersonal unterliegt der Pflicht,
das Kind bei der Ausländerbehörde zu
melden. Aus Angst vor Entdeckung sehen
daher viele Eltern vom Versuch ab, ihren
Kindern den Schulzugang zu ermöglichen. 

Zuletzt müssen viele Statuslose illegal ar-
beiten. Wenn der ihnen zustehende Lohn
nicht bezahlt wird, ist es oft schwierig,
ihn einzuklagen. Nach dem Arbeitsrecht
wäre das trotz fehlenden Arbeitsvertra-
ges möglich. Nach dem Aufenthaltsrecht
indes wäre der Richter oder die Richterin
verpflichtet, die Ausländerbehörde zu in-
formieren. 

AUFENTHALTSRECHT STATT
MENSCHENRECHTE 

Das Recht auf Gesundheitsversorgung
zählt zu den universell anerkannten Men-
schenrechten. Es ist im Internationalen
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte garantiert. Der zuständige
Ausschuss der Vereinten Nationen hat
hierzu bereits im Jahr 2000 festgestellt:

»Medizinische Einrichtungen und 
ärztliche Betreuung 

FLÜCHTLINGE IN DEUTSCHLAND

Frankfurt am Main, Abenddämmerung. Eine Fahrradfahrerin überquert in einer unüber-
sichtlichen Kurve die Straße. Ein abbiegender Wagen erwischt die Frau von links, sie
stürzt. Der Fahrer des Wagens bietet an, einen Krankenwagen zu rufen, Adressen aus-
zutauschen oder den Unfall in Gegenwart der Polizei aufzunehmen. Die Frau wiegelt
ab. Sofort danach ist sie im angrenzenden Park verschwunden. Ob sie verletzt ist, weiß
der Fahrer des Wagens nicht – und ebenso wenig, warum sie so schnell verschwunden 
ist. 

Nicht ausgeschlossen, dass sie zu denen gehört, für die bereits die Offenbarung ihrer
Personalien eine Gefahr bedeutet: Menschen ohne Aufenthaltsstatus, auch irreguläre
Migranten genannt. Allein in Frankfurt sollen etwa 25.000 bis 40.000 von ihnen 
leben. Wie viele es bundesweit sind, ist unklar – manche gehen von 500.000 aus,
manche von 1 Million.

Keine Papiere – Keine Rechte?



müssen für alle, insbesondere für die be-
sonders schutzbedürftigen und an den
Rand gedrängten Gruppen der Bevölke-
rung, de jure und de facto ohne Ver-
letzung des Diskriminierungsverbots zu-
gänglich sein.« Was diese Aussage für
Menschen ohne Aufenthaltsstatus be-
deutet, stellte das Deutsche Institut für
Menschenrechte 2007 unmissverständ-
lich klar: »Dass zu den ›besonders schutz-
bedürftigen und an den Rand gedrängten
Gruppen der Bevölkerung‹ auch irregu-
läre Migrantinnen und Migranten zählen,
ist offensichtlich.«

Ebenso stellt auch der Ausschluss von
Schulbildung einen offenen Bruch mit
grund- und menschenrechtlichen Ver-
pflichtungen dar. Das von Deutschland
unterzeichnete Zusatzprotokoll zur Eu-
ropäischen Menschenrechtskonvention
trifft in Art. 2 eine deutliche Aussage:

»Das Recht auf Bildung darf nieman-
dem versagt werden.« Auch das Grund-
gesetz garantiert das allgemeine Persön-
lichkeitsrecht. Hierzu zählt die Persön-
lichkeitsentwicklung des Kindes, die den
Schulbesuch mit seinen Bildungs- und
Sozialisationserfahrungen umfasst.

Gleichzeitig gibt es den verfassungs-
rechtlichen allgemeinen Gleichheitssatz,
der diskriminierende Ungleichbehandlung
verbietet. Aus beidem ergibt sich Folgen-
des: Sobald der Staat Schulen bereithält,
müssen deren Tore für alle Kinder gleich-
berechtigt offen stehen.

Nun mag man einwenden, der Aus-
schluss von statuslosen Kindern sei we-
gen ihres nicht legalen Aufenthalts ge-
rechtfertigt. Doch gelten besonders hohe
Voraussetzungen, wenn der Anknüpfungs-
punkt für eine Ungleichbehandlung vom
Betroffenen nicht selbst verursacht ist.
Kinder sind meist nicht aufgrund eigener
Entscheidungen, sondern aufgrund einer
Entscheidung ihrer Eltern ohne Aufent-
haltspapiere in Deutschland. Dennoch
wird versucht, auf ihrem Rücken das aus-
länderpolizeiliche Interesse an der Been-
digung des Aufenthalts durchzusetzen.
Das steht in keinem Verhältnis zum an-
gerichteten Schaden: Die Kinder versäu-

men Bildungs- und Sozialisationsprozes-
se, die sie lebenslang nicht wieder aufho-
len können. Das widerspricht dem ver-
fassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeits-
grundsatz. 

Nichts anderes gilt für die prekäre Lage,
in der sich um ihren Lohn geprellte Sta-
tuslose befinden, die sich aus Angst vor
Entdeckung nicht vor Gericht wagen.
Auch sie stellt einen ungerechtfertigten
Ausschluss von der Durchsetzung der ei-
genen Rechte dar. 

WAS TUN?

2007 hätte sich mit dem zweiten Ände-
rungsgesetz zum Zuwanderungsgesetz
eine Gelegenheit geboten, die Rechtsla-
ge der Betroffenen zu verbessern. Die Si-
tuation von Menschen ohne Aufenthalts-
status jedoch wurde ignoriert. Im selben
Jahr legte das Bundesministerium des In-

nern (BMI) den so genannten Prüfbericht
Illegalität vor, mit dem untersucht wurde,
ob die gegenwärtige Rechtslage einer Än-
derung zugunsten der Betroffenen be-
darf. Das ebenso eindeutige wie untrag-
bare Ergebnis des BMI lautete jedoch:
Änderungsbedarf bestehe nicht. 

Diese Signale lassen kaum auf schnelle
Verbesserungen hoffen. Umso mehr gilt
jedoch, was im Bereich der Menschen-
rechte stets gegolten hat: Menschenrech-
te müssen erstritten werden. Die Haltung
des BMI darf daher nicht als entmutigend
gedeutet werden, sondern muss als offe-
ne Einladung zum Streit verstanden wer-
den – eine Einladung, die die Zivilgesell-
schaft nicht ausschlagen darf. ■

Das Plakat zum 
Tag des Flüchtlings 
2008 ist vierfarbig
im Format DIN A3 bei 
PRO ASYL erhältlich.
Für die Bestellung 
verwenden Sie bitte 
das Formular auf 
Seite 47.
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Matthias Weinzierl

E INE EINFACHE IDEE … 

Mittels einer kommunal ansetzenden
Kampagne wollen wir erreichen, dass
Deutschland Flüchtlinge im Rahmen ei-
nes Resettlement-Programms aufnimmt.
Dieses Aufnahmeverfahren ist nicht neu.
Immer wieder nehmen Staaten, vor allem
die USA oder Kanada, aber auch eine
wachsende Zahl europäischer Staaten,
Flüchtlinge aus akuten Krisensituatio-
nen auf. Deutschland hat das zuletzt 
mit vietnamesischen Boatpeople und
Bürgerkriegsflüchtlingen aus Bosnien so-
wie aus dem Kosovo getan. Resettle-
ment ist sicher nicht die Lösung der welt-
weiten Flüchtlingsproblematik, aber für
nicht wenige bietet es eine Perspektive.
Es darf auf keinen Fall als Ersatz zum
Asylrecht verstanden werden, denn nach
wie vor müssen Flüchtlinge grundsätzlich
das Recht haben, in Europa Schutz und
Asyl zu suchen. Es könnten dadurch aber
für einige lebensgefährliche und teure
Fluchtwege vermieden werden. Unser An-
liegen wird vom UNHCR unterstützt, der
in ganz Europa um Beteiligung an Resett-
lement-Programmen wirbt. Laut UNHCR
besteht derzeit ein weltweiter Bedarf an
ca. 120.000 Aufnahmeplätzen für beson-
ders schutzbedürftige Flüchtlinge.

POSITIVE IMPULSE 
SETZEN – DESHALB SAVE 
ME – EINE STADT SAGT JA!

Flüchtlingskampagnen der letzten Jahre
waren davon geprägt, Missstände zu kri-
tisieren. Die kontinuierliche Verschlechte-
rung der Lage von Fliehenden hat uns
überrollt, und so befindet sich der Flücht-
lingsschutz in einer Sackgasse. Die EU
hat sich effektvoll abgeschottet. Die we-
nigen Flüchtlinge, die Deutschland errei-
chen, werden durch Wohnsitzauflagen
und Lagerunterbringung von der Bevöl-
kerung ferngehalten. In der öffentlichen
Wahrnehmung sind Flüchtlinge anschei-
nend kein Thema mehr. Rückläufige Asyl-
antragszahlen verstärken diesen Ein-
druck.

Wir reagieren hierauf mit einer Kampa-
gne, die positive Signale setzt. Deshalb:
Eine Stadt sagt Ja. Ein deutliches Ja! 
von Gesellschaft und Politik. Ein Ja! zu
einem menschenwürdigen Umgang mit
Flüchtlingen. Ein Ja! zu echtem Flücht-
lingsschutz und ein Ja! zu einer offenen,
lebenswerten und mutigen Stadt. Ein Ja!
zu globaler Verantwortung. 

GLOBAL DENKEN – 
LOKAL HANDELN

Um diesem Ziel näher zu kommen, setzt
SAVE ME auf die Städte und Kommu-
nen. Hier soll kreativ und konkret für die
Aufnahme von Flüchtlingen geworben
werden. Gelingt es der Kampagne, eine
Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern 
zu überzeugen, dann kann sich auch 
die Politik dem Thema Flüchtlingsschutz
nicht mehr verschließen. Schließlich sind
Städte und Kommunen diejenigen, die
eine Aufnahme von Flüchtlingen zu bewäl-
tigen hätten. Ein positives Votum der
Städte kann skeptische Bundes- und
Landespolitiker mitreißen. 

SAVE ME – EINE STADT SAGT JA! 

Am 2. Februar 2008 wurde deshalb in
München die SAVE ME -Kampagne ins Le-
ben gerufen. Ein heterogener Unterstüt-
zerkreis, bestehend aus den Münchner
Kammerspielen, dem Bayerischen und
Münchner Flüchtlingsrat, dem Münchner
Ausländerbeirat, Refugio München e.V.,
Attac München, der Münchner Aidshilfe,

FLÜCHTLINGE IN DEUTSCHLAND

Szenen aus »SAVE ME – Die Galashow«.
Damit richteten die Münchner Kammer-
spiele am 2. Februar 2008 den Auftakt 

der SAVE Me-Kampagne aus.

Tausende Menschen sterben auf 
der Flucht. Eine Chance, Schutz zu
finden, haben in der Regel nur jene,
die über Geld, Einfluss, Zähigkeit
und Glück verfügen. Alte, Kranke,
Kinder und alleinstehende Frauen
bleiben meist zurück. Den Schutz
dieser besonders verletzlichen Per-
sonen hat die SAVE ME-Kampagne
zum Ziel.

Europa macht dicht – wir holen
Flüchtlinge in die Stadt
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amnesty international, PRO ASYL und ei-
nigen mehr, verfolgt seitdem das ehr-
geizige Ziel, zum 850. Geburtstag Mün-
chens die Stadt dazu zu bringen, 850
schutzbedürftige Flüchtlinge aufzunehmen,
um ihnen einen Neuanfang in Sicherheit
zu ermöglichen. Aber wie?

PATINNEN UND PATEN 
GESUCHT!

Desinteresse und eine latent ablehnen-
de Haltung gegenüber Flüchtlingen ist 
eines der größten Probleme, mit denen 
die Flüchtlingsarbeit zu kämpfen hat. 

Die SAVE ME-Kampagne will versu-
chen, breite gesellschaftliche Kreise zu
gewinnen. Dabei darf sie sich jedoch
nicht auf Unterschriftenlisten und Infoti-
sche beschränken. Die Unterstützer müs-
sen aktiv eingebunden werden. Deshalb
wirbt die Kampagne um Paten. Die Kam-
pagne erhält ihr Gesicht dadurch, dass
sich diese auf der Homepage namentlich
eintragen, ein Statement abgeben und
mit einem Bild »Gesicht zeigen«. Zudem
erklären sie sich bereit, als Integrations-
lotsen ankommenden Flüchtlingen die
Stadt zu zeigen oder bei Behördengän-
gen zu helfen. 

Bei SAVE ME München klappt das hervor-
ragend! Im ersten Monat der Kampagne
trugen sich bereits über 300 Patinnen
und Paten ein, unter ihnen Menschen un-
terschiedlichster Altersstufen, Berufs-
gruppen und sozialer Herkunft. Auch Pro-
minente wie die Literaturnobelpreisträge-
rin Elfriede Jelinek sind dabei. Einige, die
sofort aktiv werden wollten, vermittelten

wir an bereits bestehende Flüchtlingspro-
jekte.

SAVE ME lässt sich vielfältig umsetzen:
Neben dem konkreten Ziel der Aufnahme
von Flüchtlingen schlägt die Kampagne
eine Brücke zur Situation außerhalb Eu-
ropas. So lässt sich das Schicksal der
Flüchtlinge in Lagern am Rande von Kri-
sengebieten wie auch die aktuelle euro-
päische Abschottungspolitik zum Thema
machen. In München zum Beispiel wurde
die Kampagne mit einer Quizshow an den
städtischen Kammerspielen gestartet.
Dramaturgen und Schauspieler setzten
auf spielerische und satirische Weise das
europäische Grenzregime in Szene. In ei-
ner Podiumsdiskussion nahmen Stadträ-
te Stellung zur Kampagne und den Mög-
lichkeiten ihrer Umsetzung. Ein Stadtrats-
beschluss zur Aufnahme von Flüchtlingen
soll auch die Bereitschaft der lokalen Ent-
scheidungsträger signalisieren. Die Zu-
sammenarbeit mit kulturellen Einrichtun-
gen ist äußerst fruchtbar. Sind etablierte
städtische Institutionen im Kampagnen-
Boot, dann fällt es entschieden leichter,
die lokale Prominenz anzusprechen und
den Kreis der Mitstreiter zu erweitern. 

MÜNCHEN KANN NUR EIN 
ANFANG SEIN: 
SAVE ME-KAMPAGNEN IN 
GANZ DEUTSCHLAND

Wir wollen mit dem Beispiel in München
erreichen, dass sich Gruppen in mög-
lichst vielen Städten, Kommunen und
Landkreisen zusammenfinden, um eige-
ne SAVE ME-Kampagnen zu starten. In

lokalen Bündnissen soll das Thema
Flüchtlingsschutz und Resettlement in
die Öffentlichkeit getragen werden mit
dem Ziel, eine möglichst breit gefächerte
gesellschaftliche Basis zu gewinnen. Eine
bundesweite SAVE ME-Kampagne kann
den Druck auf die Innenminister deutlich
steigern.

WIR MACHEN ES IHNEN 
EINFACH

SAVE ME braucht viele Städte, Kommu-
nen und Landkreise mit eigenen Kam-
pagnen. Um den Start vor Ort zu erleich-
tern, wird PRO ASYL eine bundesweite
Kampagnenseite mit Hintergrundinforma-
tionen und Materialien zu Resettlement
und zur Kampagne bereitstellen. Dort
werden alle SAVE ME-Kampagnen ver-
linkt (www.save-me-kampagne.de). 

Zudem kann für alle Gruppen und
Bündnisse, die in ihrer Stadt eine SAVE
ME-Kampagne starten wollen, eine eige-
ne Internetpräsenz im Erscheinungsbild
der Kampagne bereitgestellt werden. 

Unter save-me-augsburg.de, save-me-
berlin.de, save-me-hamburg.de, save-me-
koeln.de usw. könnten so schon bald wei-
tere lokale SAVE ME-Kampagnen folgen.
Sämtliche Städtekampagnen werden mit-
einander vernetzt und gewinnen dadurch
an öffentlichem Gewicht. 

PRO ASYL regt an, zum Beispiel in der
Interkulturellen Woche und zum Tag des
Flüchtlings die SAVE ME-Kampagne in
Veranstaltungen aufzugreifen. Insbeson-
dere die Stadtparlamente sind dazu auf-
gerufen, die Aufnahme von Flüchtlingen
zu thematisieren und nach Möglichkeiten
der Umsetzung zu suchen. ■

FLÜCHTLINGE IN DEUTSCHLAND
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Helga Groz

■ Weshalb machen sich so viele
Menschen aus Afrika auf den Weg

nach Europa? Und warum auf solch ris-
kante Weise? – Eine Projektgruppe des
Leibniz-Gymnasiums in Östringen hat ei-
nen besonderen Versuch unternommen,
sich diesen Fragen zu nähern. Hinter-
grundinformationen lieferten Flüchtlinge
aus Togo, die zu den Projekttagen einge-
laden waren.

Die Schülerinnen und Schüler haben das
Spannungsfeld Afrika – Europa, die riskan-
ten Fluchtrouten durch die Wüste und über
das Meer, die Situation am Grenzzaun
und das Leben in der Illegalität plastisch
nachgestellt, indem sie quer durch das
Klassenzimmer den Zaun von Melilla sym-
bolisch nachgebaut haben. Eine Seite
stellte Afrika und die für viele Menschen
dort bestehenden Existenznöte dar, die
andere Europa mit seinen Verlockungen,
aber auch mit seinen widrigen Lebensbe-
dingungen für Flüchtlinge. Der Zaun hatte
zwei Türen: eine illegale, durch die keine

sichere Ankunft garantiert war, und eine
offizielle. Dort haben drei »korrupte Be-
amte« gefälschte Visa für Spanien ausge-
stellt. Wer von den Besuchern durch die-
se Tür nach »Europa« wollte, musste 50
Cent bezahlen. Mit den Einnahmen hat
die Klasse ihre Auslagen für die Präsen-
tation bestritten.

Die Realität ist unbeschreiblich, aber ein
ganz kleines bisschen mulmig wurde ei-
nem schon, wenn man ins Klassenzim-
mer trat und sich plötzlich mit einem
Grenzzaun konfrontiert sah. ■

■ Mitglieder, Spenderinnen und Spen-
der wissen, dass PRO ASYL mit

ihren finanziellen Zuwendungen äußerst
sorgfältig umgeht. Daher ist es für viele
von großem Interesse, eine wirkungsvolle
und menschenrechtlich orientierte Flücht-
lingsarbeit auch weit über den Tag hinaus
mit PRO ASYL abzusichern. Diese Auf-
gabe erfüllt die STIFTUNG PRO ASYL.

Die STIFTUNG PRO ASYL wurde im Jahr
2002 gegründet. PRO ASYL reagierte da-
mit auf eine Vorgabe des Gesetzgebers,
laut der Stiftungen Vermögen bilden und
dessen Erträge im Sinne der Stiftungs-
satzung einsetzen dürfen. Eine Stiftung
kann daher rechtlich abgesichert die Ver-
wendung der ihr anvertrauten Gelder lang-
fristig planen und steuern. Damit ist
durch die STIFTUNG PRO ASYL eine erfolg-
reiche Flüchtlingsarbeit auf lange Sicht
möglich.

Insbesondere Menschen, die dem Schick-
sal von Flüchtlingen tief verbunden sind,
suchen in dem ein oder anderen Fall
nach sehr individuellen Möglichkeiten, die
Arbeit von PRO ASYL substanziell zu si-
chern. So wurde der STIFTUNG PRO ASYL
vor kurzem eine Immobilie vermacht. Ne-
ben diesem Beispiel sind jederzeit viele
andere Formen der Unterstützung – unter
anderem als Zustiftung, Vermächtnis oder
auch als eigene Stiftung möglich. 

Für alle, die am Einsatz der STIFTUNG
PRO ASYL und eventuell auch an einem
persönlichen finanziellen Engagement in-
teressiert sind, haben wir nun ein neues
Informationsblatt aufgelegt. Sie können
es mit dem Formular auf Seite 48 bei
PRO ASYL anfordern. 

Weitere Informationen 
finden Sie unter 
www.stiftung-proasyl.de.

Die STIFTUNG PRO ASYL: 
Alternative Zuwendungsmöglichkeiten für Interessierte

Grenzzaun
im Klassenzimmer

Projekttage zum Thema Afrika
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BUNDESWEITE ORGANISATIONEN

AKTIONCOURAGE e.V.
Kaiserstr. 201, 53113 Bonn

Tel.: 0228/21 30 61, Fax: 0228/26 29 78

Homepage: www.aktioncourage.org

E-Mail: info@aktioncourage.org

amnesty international, Sektion der 
Bundesrepublik Deutschland e.V.
Büro Bonn: Heerstr. 178, 53111 Bonn,

Büro Berlin: Greifswalder Str. 4,

10405 Berlin

Tel.: 0228/98 373-0, Fax: 0228/63 00 36

Homepage: www.amnesty.de

E-Mail: info@amnesty.de

Arbeiterwohlfahrt – Bundesverband e.V.
Heinrich-Albertz-Haus, Blücherstr. 62/63,

10961 Berlin, Tel.: 030/26 309-0 

Fax: 030/26309 -32 599

Homepage: www.awo.org

E-Mail: info@awo.org

Die Beauftragte der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration
Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Straße 1,

10557 Berlin, Tel.: 030/18 400 -1640,

Fax: 030/18 400 -1606,

Homepage: http://www.bundesregierung.de/

Webs/Breg/DE/Bundesregierung/Beauftragte

fuerIntegration/beauftragte-fuer-integration.html

E-Mail: internetpost@integrationsbeauftragte.de

Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl 
in der Kirche e. V.
Lindenstr. 85, 10969 Berlin

Tel.: 030/25 89 88 91 

Fax: 030/25 89 89 64 

Homepage: www.kirchenasyl.de

E-Mail: info@kirchenasyl.de

Bundesfachverband Unbegleitete 
Minderjährige Flüchtlinge e.V.
Nymphenburger Str. 47, 80335 München

Tel.: 089/20 24 40 13 

Fax: 089/20 24 40 15 

Homepage: www.b-umf.de 

E-Mail: info@b-umf.de

Connection e.V.
Gerberstr. 5, 63065 Offenbach

Tel.: 069/82 37 55-34 

Fax: 069/82 37 55-35

Homepage: www.Connection-eV.de

E-Mail: office@Connection-eV.de

Deutscher Caritasverband e.V.
Referat Migration und Integration
Karlstraße 40, 79104 Freiburg

Tel.: 0761/200 -0, Fax: 0761/200 -755 

E-mail: Migration.Integration@caritas.de

Deutscher Frauenrat
Axel-Springer-Str. 54a, 10117 Berlin

Tel.: 030/20 45 69-0, Fax: 030/20 45 69-44

Homepage: www.frauenrat.de

E-Mail: kontakt@frauenrat.de

Der Paritätische – Gesamtverband
Flüchtlingshilfe und Migrationssozialarbeit
Oranienburger Straße 13-14, 10178 Berlin

Tel.: 030/24 636-330, Fax: 030/24 636-110

Homepage: www.paritaet.org 

E-Mail: fluechtlingshilfe@paritaet.org

Deutsches Institut für Menschenrechte
Zimmerstr. 26/27, 10969 Berlin

Tel. 030/259 359-0, Fax: 030/259 359-59

Homepage: 

www.institut-fuer-menschenrechte.de 

E-Mail: info@institut-fuer-menschenrechte.de

Deutsches Rotes Kreuz – Generalsekre-
tariat – Team Migration und Integration
Carstennstr. 58, 12205 Berlin

Tel.: 030/85 404-122, Fax: 030/85 404-451

Homepage: www.drk.de

E-Mail: walkerh@drk.de

Diakonisches Werk der Evangelischen 
Kirche in Deutschland e.V.
– Hauptgeschäftsstelle –
Stafflenbergstr. 76, 70184 Stuttgart

Tel.: 0711/21 59-0, Fax: 0711/21 59-288

Homepage: www.diakonie.de

E-Mail: diakonie@diakonie.de

Gesellschaft für bedrohte Völker e.V.
Postfach 2024, 37010 Göttingen

Tel.: 0551/49 90 60, Fax: 0551/58 028

Homepage: www.gfbv.de

E-Mail: info@gfbv.de

Verband binationaler Familien und 
Partnerschaften, iaf e.V.
Ludolfusstr. 2-4, 60487 Frankfurt/M.

Tel.: 069/71 37 560, Fax: 069/70 75 092

Homepage: www.Verband-Binationaler.de

E-Mail: info@verband-binationaler.de 

Informationsverbund Asyl e. V. 
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin

Fax: 030/46 79 33 29

Homepage: www.asyl.net

E-Mail: kontakt@asyl.net

Interkultureller Rat in Deutschland e.V.
Göbelstr. 21, 64293 Darmstadt

Tel.: 06151/33 99 71 

Fax: 06151/39 19 740

Homepage: www.interkultureller-rat.de

E-Mail: info@interkultureller-rat.de

Internationale Liga für Menschenrechte
Haus der Demokratie und Menschenrechte
Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin

Tel.: 030/39 62-122, Fax: 030/39 62-147

Homepage: www.ilmr.org

E-Mail: vorstand@ilmr.org

Internationaler Sozialdienst
im Deutschen Verein für öffentliche 
und private Fürsorge
Michaelkirchstr. 17-18, 10179 Berlin-Mitte

Tel.: 030/62 980-403, Fax: 030/62 980-450 

Homepage: www.iss-ger.de

E-Mail: isd@iss-ger.de

Kirchenamt der EKD
Herrenhäuser Str. 12, 30419 Hannover

Tel.: 0511/27 96-0, Fax: 0511/27 96-707

Homepage: www.ekd.de

E-Mail: info@ekd.de

Komitee für Grundrechte und Demokratie
Aquinostr. 7-11, 50670 Köln

Tel.: 0221/97 26-930,

Fax: 0 221/97 26-931

Homepage: www.grundrechtekomitee.de

E-Mail: info@grundrechtekomitee.de 

Kommissariat der Deutschen Bischöfe
Hannoversche Str. 5, 10115 Berlin

Tel. 030/28 878-0, Fax: 030/28 878-108

Homepage: www.kath-buero.de 

E-Mail: post@kath-buero.de

medica mondiale
Hülchrather Straße 4, 50670 Köln

Tel.: 0221/93 18 98-0,

Fax: 0221/93 18 98-1

Homepage: www.medicamondiale.org

E-Mail: info@medicamondiale.org

medico international
Burgstr. 106, 60389 Frankfurt/Main

Tel.: 069/94 438-0, Fax: 069/43 60 02

Homepage: www.medico.de

E-Mail: info@medico.de

Netzwerk Friedenskooperative
Römerstr. 88, 53111 Bonn

Tel.: 0228/69 29 04, Fax: 0228/69 29 06

Homepage: www.friedenskooperative.de

E-Mail: friekoop@bonn.comlink.org

ADRESSEN
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Ökumenischer Vorbereitungsausschuss 
zur Interkulturellen Woche/
Woche der ausländischen Mitbürger
Postfach 160646, 60069 Frankfurt/M.

Tel.: 069/23 06 05, Fax: 069/23 06 50

Homepage: www.interkulturellewoche.de 

E-Mail: info@interkulturellewoche.de

pax christi-Bewegung, 
Sekretariat der deutschen Sektion
Postfach 1345, 61103 Bad Vilbel

Tel.: 06101/20 73, Fax: 06101/65 165

Homepage: www.paxchristi.de

E-Mail: sekretariat@paxchristi.de

PRO ASYL
Postfach 160624, 60069 Frankfurt/M.

Tel.: 069/23 06 88, Fax: 069/23 06 50

Homepage: www.proasyl.de

E-Mail: proasyl@proasyl.de

TERRE DES FEMMES
Konrad-Adenauer-Str. 40, 72072 Tübingen

Tel.: 07071/79 73-0, Fax: 07071/79 73-22

Homepage: www.frauenrechte.de

E-Mail: info@frauenrechte.de

terre des hommes Deutschland e.V.
Ruppenkampstr. 11a, 49084 Osnabrück

Tel.: 0541/71 01-0, Fax: 0541/70 72 33

Homepage: www.tdh.de

E-Mail: info@tdh.de

UNHCR-Regionalvertretung für Deutschland,
Österreich und die Tschechische Republik
Wallstraße 9-13, 10179 Berlin

Tel.: 030/202-202-0, Fax: 030/202-202-20

Homepage: www.unhcr.de

E-Mail: gfrbe@unhcr.org

UNO-Flüchtlingshilfe e.V.
Wilhelmstr. 42, 53111 Bonn

Tel.: 0228/62 986-0, Fax: 0228/62 986-11

Homepage: www.uno-fluechtlingshilfe.de

E-Mail: info@dsuf.de

Verband für Interkulturelle Arbeit VIA
Hochemmericher Str. 71, 47226 Duisburg

Tel.: 02065/53 346, Fax: 02065/53 561

Homepage: www.via-bundesverband.de 

E-Mail: via@via-bund.de

LANDESWEITE FLÜCHTLINGSRÄTE

Wer Informationen und Auskünfte benötigt,

Referentinnen und Referenten sucht, in Flücht-

lingsinitiativen mitarbeiten will, wende sich

bitte an die regionalen Flüchtlingsräte.

Baden-Württemberg: Flüchtlingsrat

Urbanstr. 44, 70182 Stuttgart

Tel.: 0711/55 32 834 

Fax: 0711/55 32 835

Homepage: www.fluechtlingsrat-bw.de 

e-mail: info@fluechtlingsrat-bw.de

Bayern: Flüchtlingsrat

Augsburger Str. 13, 80337 München

Tel.: 089/76 22 34, Fax: 089/76 22 36

Homepage: www.fluechtlingsrat-bayern.de 

E-Mail: bfr@ibu.de

Berlin: Flüchtlingsrat

Georgenkirchstr. 69-70, 10249 Berlin

Tel.: 030/24 34 45 76-2,

Fax: 030/24 34 45 76-3

Homepage: www.fluechtlingsrat-berlin.de 

E-Mail: buero@fluechtlingsrat-berlin.de

Brandenburg: Flüchtlingsrat

Rudolf-Breitscheid-Str. 164, 14482 Potsdam

Tel. + Fax: 0331/71 64 99

Homepage: 

www.fluechtlingsrat-brandenburg.de 

E-Mail: info@fluechtlingsrat-brandenburg.de

Bremen: Ökumenische Ausländerarbeit 

Bremen, Berckstr. 27, 28359 Bremen,

Tel.: + Fax: 0421/80 07 004,

E-Mail: fluechtlingsarbeit@kirche-bremen.de

Hamburg: Flüchtlingsrat

c/o Werkstatt 3, Nernstweg 32-34,

22765 Hamburg

Tel.: 040/43 15 87, Fax: 040/43 04 490

Homepage: www.fluechtlingsrat-hamburg.de 

E-Mail: info@fluechtlingsrat-hamburg.de

Hessen: Flüchtlingsrat

Leipziger Str. 17, 60487 Frankfurt

Tel. 069/97 69 87 10, Fax: 069/97 69 87 11

Homepage: www.fr-hessen.de 

E-Mail: hfr@fr-hessen.de

Mecklenburg-Vorpommern: Flüchtlingsrat

Postfach 11 02 29, 19002 Schwerin

Tel.: 0385/58 15 790, Fax: 0385/58 15 791

Homepage: www.fluechtlingsrat-mv.de 

E-Mail: kontakt@fluechtlingsrat-mv.de

Niedersachsen: Flüchtlingsrat

Langer Garten 23 B, 31137 Hildesheim

Tel.: 05121/15 605, Fax: 05121/31 609

Homepage: www.nds-fluerat.org

E-Mail: nds@nds-fluerat.org

Nordrhein-Westfalen: Flüchtlingsrat

Bullmannaue 11, 45327 Essen

Tel.: 0201/89 908-0, Fax: 0201/89 908-15

Homepage: www.fluechtlingsrat-nrw.de 

E-Mail: info@fluechtlingsrat-nrw.de

Rheinland-Pfalz: Arbeitskreis Asyl 

Kurhausstr. 8, 55543 Bad Kreuznach

Tel. 0671/84 59 152, Fax: 0671/84 59 154

Homepage: www.asyl-rlp.org 

E-Mail: info@asyl-rlp.org

Saarland: Flüchtlingsrat

Kaiser-Friedrich-Ring. 46, 66740 Saarlouis 

Tel.: 06831/48 77 938 

Fax: 06831/48 77 939

Homepage: www.asyl-saar.de

e-mail: fluechtlingsrat@asyl-saar.de

Sachsen: Flüchtlingsrat

Henriettenstr. 5, 09112 Chemnitz

Tel.: 0371/240-12 32 /-46 88

Fax: 0371/35 52 105

Homepage: 

www.saechsischer-fluechtlingsrat.de

E-Mail: SFReV@t-online.de

Sachsen-Anhalt: Flüchtlingsrat

Schellingstr. 3-4, 39104 Magdeburg

Tel.: 0391/53 71 279, Fax: 0391/53 71 280 

E-mail: frsa-magdeburg@web.de 

Schleswig-Holstein: Flüchtlingsrat

Oldenburger Str. 25, 24143 Kiel

Tel. 0431/73 50 00, Fax: 0431/73 60 77

Homepage: www.frsh.de

E-Mail: office@frsh.de

Thüringen: Flüchtlingsrat

Warsbergstr. 1, 99092 Erfurt

Tel.: 0361/21 72 720, Fax: 0361/21 72 727

Homepage: www.fluechtlingsrat-thr.de

E-Mail: info@fluechtlingsrat-thr.de

ADRESSEN



Weitere Materialien finden Sie 
auf der nächsten Seite. 

Bitte Absender/-in und Unterschrift 
nicht vergessen (Kein Postfach ! ). 

Aktuelle Materialien immer unter 
www.proasyl.de.

47

»STOPPT DAS STERBEN!
MENSCHENRECHTE ACHTEN –

FLÜCHTLINGE SCHÜTZEN« 
TAG DES FLÜCHTLINGS 2008

_____ Expl. des Materialheftes 
zum Tag des Flüchtlings 2008
(48 Seiten, DIN A4, 2,50 € pro Expl.,

ab 10 Expl. 1,50 €, ab 100 Expl.

1,25 €)

_____ Expl. des Plakats 
zum Tag des Flüchtlings 2008
Format DIN A3 (0,20 € pro Expl., ab

10 Expl. 0,15 €, ab 100 Expl. 0,10 €)

_____ Expl. des Aufrufs mit Unterschrif-
tenliste »Jahr für Jahr Tausende
Tote an Europas Grenzen – Stoppt
das Sterben!« (kostenlos)

CD/DVD

_____ Expl. der CD »ON THE RUN« 
(11,80 € pro Expl. inkl. Versand)

_____ Expl. der DVD »LET’S BREAK –
Adil geht« von Esther Gronenborn

(Label: Neue Visionen, 2005,

96 min. plus Bonus-tracks,

Dolby Digital 2.0, 14,00 € pro Expl.)

_____ Expl. der DVD »Zusammenprall der
Zivilisationen« Ereignisse in Melilla

(Spanien) im Jahr 2005 (Produktion:

PRODEIN, 35 min., Melilla 2005, Dt.

mit span. UT oder franz./span. UT,

12,00 € pro Expl.)

_____ Expl. der DVD »Leben im Zwischen-
raum« ein Film über den Alltag von

Flüchtlingskindern in Deutschland,

von Mischa Wilcke und Patrick Protz

(2007, ca. 30 min.,8,00 € pro Expl.)

EUROPÄISCHE ASYLPOLITIK

_____ Expl. der Broschüre »The truth
must be bitter but it must be told«
Oktober 2007 (44 Seiten, DIN A4,

5,00 € pro Expl., ab 10 Expl. 4,50 € )

_____ Expl. der Broschüre »Flüchtlinge 
im Verschiebebahnhof EU«
März 2008 (56 Seiten, DIN A4,

4,00 € pro Expl., ab 50 Expl. 2,50 €,

ab 300 Expl. 1,50 €)

_____ Expl. der Broschüre »Verantwor-
tung lässt sich nicht abschieben«
März 2006 (31 Seiten, DIN lang,

kostenlos)

ASYL IN DEUTSCHLAND

_____ Expl. der Broschüre »Widerrufs-
verfahren«, Zahlen, Fakten & 
Hintergründe, Rechtliche Grund-
lagen, Praktische Erfahrungen; 

August 2005 (59 Seiten, DIN A5,

1,00 € pro Expl.)

_____ Expl. des Faltblattes »Die irakische
Flüchtlingskatastrophe«
Mai 2007 (DIN A4, gefalzt, kostenlos)

_____ Expl. des Faltblattes »Flüchtlinge
vor Gericht«, Beispiele für den

Rechtshilfefonds November 2007

(DIN A4, gefalzt, kostenlos)

_____ Expl. der Postkarte 
»Für Flüchtlinge hat Deutschland
unzählige Grenzen.« (kostenlos)

_____ Expl. der Postkarte 
»Es wird gegessen, was vom 
Amt kommt.« (kostenlos)

UNTERRICHTSMATERIAL

_____ Expl. der CD-ROM »Unterrichts-
material zum Thema »Bleibe-
recht« für die Klassenstufen 6 -13,

Oktober 2005 (5,00 € pro Expl.)

_____ Expl. der CD »Hier geblieben«,
Songs aus dem Theaterstück 
»Hier geblieben« (4,00 € pro Expl.)

_____ Expl. der DVD »Hier geblieben«,
Filmdokumentation über die 
Aktivitäten des Aktionsbündnisses
»Hier geblieben« (5,00 € pro Expl.)

BÜCHER

_____ Expl. des Taschenbuches 
»Grundrechte-Report 2008«,

Hg.: T. Müller-Heidelberg, U. Finckh,

E. Steven, J. Kühn, J. Micksch,

W. Kaleck, M. Kutscha, R. Gössner,

U. Engelfried. Fischer Taschenbuch

Verlag, Mai 2008 (ca. 250 Seiten,

9,95 € pro Expl.).

_____ Expl. des Buches 
»Recht für Flüchtlinge«
Ein Leitfaden durch das Asyl- und

Ausländerrecht für die Praxis von 

Hubert Heinhold, Hg.: PRO ASYL,

von Loeper Literaturverlag,

6. vollständige überarbeitete Auflage

2007, September 2007 

(328 Seiten, 16,90 € pro Expl.)

_____ Expl. des Medienpakets 
»DISPLACED – Flüchtlinge an
Europas Grenzen« von Leona 

Goldstein, Hg.: PRO ASYL,

von Loeper Verlag, Dezember 2007 

(128 Seiten Fotobuch, 29,90 € 

pro Expl.)

DVD Bestandteil:
»Au clair de la lune« 

Dokumentarfilm Bukina Faso,

Elfenbeinküste, Mali, 40min;

»Le Heim«, Dokumentarfilm 

Deutschland, 16 min.

Alle Preise zzgl. Versandkosten
(außer CD »ON THE RUN«)

Bitte senden Sie mir folgende Materialien:

BESTELLFORMULAR
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BÜCHER

_____ Expl. des Buches »Sozialleistungen
für MigrantInnen und Flüchtlinge«
Handbuch für die Praxis von 

Georg Classen, Hg.: PRO ASYL,

von Loeper Verlag, 1. Aufl. 2008 

(304 Seiten, 14,90 € pro Expl.)

_____ Expl. des Buches »Zähle die 
Tage meiner Flucht« Gottesdienst-

materialien, Gebete und Impulse 

zum Themenfeld Flucht und Asyl 

(Hg.: F. Dethloff und V. Mittermaier 

in Zusammenarbeit mit der BAG Asyl

in der Kirche und PRO ASYL e.V.,

von Loeper Verlag, Juni 2008 

(ca. 135 Seiten ca. 12,90 € pro

Expl.) 

_____ Expl. des Buches »Ende einer
Rettungsfahrt – Das Flüchtlings-
drama der Cap Anamur« von Elias

Bierdel (Verlag Ralf Liebe, September

2006, 229 Seiten, 19,80 € pro Expl.)

_____ Expl. des Buches »Vom Fliehen und
Ankommen« Flüchtlinge erzählen

(Hg.: PRO ASYL e. V., von Loeper

Verlag, September 2006, 142 Seiten,

19,90 € pro Expl.) 

_____ Expl. des Buches »Wer bestimmt
denn unser Leben? Beiträge zur
Entkriminalisierung von Menschen
ohne Aufenthaltsstatus«,

Hg. Klaus Jünschke und Bettina Paul,

PRO ASYL; von Loeper Verlag 2005

(254 S., 16,90 € pro Expl.)

_____ Expl. des Buches »Der erste
Augenblick entscheidet – Clearing-
verfahren für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge in Deutsch-
land«, Hg.: A. Riedelsheimer u.

I. Wiesinger, von Loeper Verlag 2004

(135 Seiten, 13,50 € pro Expl.)

_____ Expl. des Buches »Abschiebungs-
haft in Deutschland«, von Hubert

Heinhold, 2. Auflage, Hg.: PRO ASYL,

Republikanischer Anwältinnen- 

und Anwälteverein, Januar 2004 

(346 Seiten, 19,90 € pro Expl.)

_____ Expl. des Taschenbuches 
»Book of Solidarity. Unterstüt-
zung für Menschen ohne Papiere
in Deutschland, Belgien, den 
Niederlanden und Großbritan-
nien«, Hg.: PICUM, PRO ASYL und

Freudenberg-Stiftung, 2004 

(156 Seiten, 10,00 € pro Expl.)

_____ Expl. des Karikaturenbuches 
»Herzlich Willkommen«,

mit Karikaturen von Gerhard Mester,

Thomas Plaßmann, Klaus Stuttmann,

Hg.: PRO ASYL, September 2002

(100 Seiten, 8,00 € pro Expl.)

ÜBER PRO ASYL

_____ Expl. der Broschüre »Jede Flucht
ist ein Zeichen. Die Arbeit des 
Fördervereins PRO ASYL«,

DIN A4, 12 Seiten, kostenlos

_____ Expl. des Faltblattes »Letzter Aus-
weg Flucht. Helfen heißt Handeln«,

Dezember 2004 (DIN lang, kostenlos)

_____ Expl. des »Tätigkeitsberichtes 
PRO ASYL 2007/2008«,

Juli 2008 (DIN A5, kostenlos)

STIFTUNG PRO ASYL

_____ Expl. der Broschüre 
»Es ist Ihre Entscheidung«,

Ratgeber rund um das Thema Erben

und Vererben, Januar 2004 

(DIN A4, 15 Seiten, kostenlos)

_____ Expl. des Flyers 
»Schutz und Hilfe für verfolgte
Menschen. Heute und morgen«
April 2008 (DIN A4, gefalzt, kostenlos)

Alle Preise zzgl. Versandkosten

Bitte senden Sie mir folgende Materialien:

BESTELLFORMULAR

Name ___________________________________________________________________________

Vorname _________________________________________________________________________

Straße (kein Postfach!) _____________________________________________________________

PLZ, Ort _________________________________________________________________________

Telefon __________________________________________________________________________

E-Mail ___________________________________________________________________________

Datum ___________________________________________________________________________

Unterschrift _________________________________________________________________✗
Bitte zurücksenden an Förderverein PRO ASYL e.V., Postfach 160624, 60069 Frankfurt/M.
Oder per Fax an: 069-230650



Auf der Suche nach einem menschenwürdigen Leben ster-
ben Tausende Flüchtlinge und Migranten an Europas Grenzen.
Es sind Menschen, die durch Kriege, Verfolgungen, Gewalt und
elende Existenzbedingungen aus ihrer Heimat vertrieben werden.
Auf der Flucht drängen sie sich in winzigen Booten zusammen,
verstecken sich in Lastwagen, kampieren in provisorischen La-
gern oder vor hochgerüsteten Grenzanlagen. Häufig ertrinken,
verdursten oder ersticken sie. Viele sterben an Erschöpfung. 

Deutschland und die anderen EU-Staaten reagieren auf die
Schutzsuchenden an den Außengrenzen mit massiver Aufrüstung
und Abschreckung. Demütigungen, Misshandlungen bis hin zu
illegalen Zurückweisungen an den Grenzen sind inzwischen viel-
fach dokumentiert. Auch die von der EU gegründete Grenzschutz-
agentur FRONTEX operiert im Mittelmeer und im Atlantik unter
Missachtung der Flüchtlings- und Menschenrechte. In internatio-
nalen Gewässern werden Flüchtlingsboote verfolgt und zurückge-
drängt. Schutzsuchende sind so gezwungen, auf ihrer Fluchtrou-
te immer größere Risiken auf sich zu nehmen. Die Gefahr, dabei
zu Tode zu kommen, steigt. Das Mittelmeer und Teile des Atlan-
tiks entwickeln sich zu einem menschenrechtsfreien Raum. 

Die Operationen von FRONTEX sind auch aufgrund personeller
und finanzieller Beteiligung Deutschlands möglich. Allein im Jahr
2008 werden europaweit 70 Millionen Euro Steuergelder für die
Einsätze aufgewendet. 

Die europäischen Bürgerinnen und Bürger dürfen zu menschen-
rechtswidrigen FRONTEX-Einsätzen und der illegalen Zurückdrän-
gung von Flüchtlingen nicht schweigen. Bitte unterzeichnen auch
Sie diesen Aufruf, der von PRO ASYL gemeinsam mit anderen
Menschenrechtsorganisationen in vielen Ländern Europas ver-
öffentlicht wird.

WIR FORDERN:
■ Stoppt das Sterben! 

Menschenrechtswidrige FRONTEX-Einsätze 
sind einzustellen!

■ Menschenleben müssen gerettet werden. 
Wenn jemand vor unseren Augen zu ertrinken droht,
müssen wir helfen.

■ Flüchtlinge müssen geschützt werden. 
Der Zugang zu einem fairen Asylverfahren in Europa 
ist zu gewährleisten. Die Genfer Flüchtlingskonvention
und die Europäische Menschenrechtskonvention 
müssen eingehalten werden.

STOPPT DAS STERBEN!STOPPT DAS STERBEN!
Jahr für Jahr Tausende Tote

AU
FR

UF

an Europas Grenzen

Die Unterschriftenliste bitte zurücksenden an: Förderverein PRO ASYL e.V.
Postfach 160624 · 60069 Frankfurt/M. · Fax: 069/23 06 50
Die Unterschriften sollen zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember 2008 
dem Europäischen Parlament übergeben werden.

Unterschriftenlisten zur 

Kampagne können bei 

PRO ASYL angefordert werden.

Oder unterzeichnen Sie online 

unter: www.proasyl.de

❏ Ich unterstütze diese Forderungen mit meiner Unterschrift.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Datum, Unterschrift

❏ Bitte senden Sie mir weitere Informationen.

❏ Ich unterstütze diese Forderungen mit meiner Unterschrift.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Datum, Unterschrift

❏ Bitte senden Sie mir weitere Informationen.

❏ Ich unterstütze diese Forderungen mit meiner Unterschrift.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Datum, Unterschrift

❏ Bitte senden Sie mir weitere Informationen.

❏ Ich unterstütze diese Forderungen mit meiner Unterschrift.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Datum, Unterschrift

❏ Bitte senden Sie mir weitere Informationen.

PRO ASYL
Förderverein PRO ASYL e.V.



Fotovorschau unter 
www.proasyl.de

»DISPLACED –
Flüchtlinge an Europas Grenzen «

Fotoband
DVD

»DISPLACED –
Flüchtlinge an Europas Grenzen «
Die Reise der Fotografin und Dokumentarfilmerin Leona Goldstein beginnt in Westafrika, 
wo korrupte Politiker ihre Wahlkampagnen von französischen Unternehmen führen lassen, 
wo gleichzeitig bittere Armut die Menschen in die Flucht zwingt. 

Goldstein folgt der Ausbeutung der Rohstoffe und der Menschen, spricht mit Oppositionellen 
und Flüchtlingsfrauen. Sie sucht die Menschen vor den Mauern der »Festung Europa« 
in Marokko und in der Ukraine auf. Schließlich geht sie hinein in ein isoliertes Flüchtlingslager 
in deutschen Wäldern, Exklave im Inneren Europas, in dem Flüchtlinge auf sechs Quadratmetern 
Niemandsland vegetieren. 

Ergebnis der Reise sind ein Fotoband und zwei Dokumentarfilme. 

PRO ASYL gibt dieses Medienpaket heraus, das sich als Geschenk oder für die politische Bildungsarbeit 
von Jugendlichen und Erwachsenen eignet. Alle Inhalte sind dreisprachig (deutsch – englisch – französisch).

Zu beziehen zum Preis von 29.90 Euro zzgl. Versandkosten bei: 
Flüchtlingsrat Niedersachsen, Langer Garten 23 B, 31137 Hildesheim
Fax: 05121-31609 oder per E-Mail unter nds@nds-fluerat.org
PRO ASYL, Postfach 160624, 60069 Frankfurt/Main, 
Fax: 069/230650 oder per E-Mail unter proasyl@proasyl.de

Fotoband
»Displaced - Flüchtlinge an Europas 
Grenzen«, Marokko/Spanien/Ukraine/ 
Italien/Frankreich/Deutschland, 
128 Seiten, vierfarbig, gebunden.

DVD
»Au clair de la lune«, Dokumentarfilm Burkina Faso/Elfenbeinküste/
Mali, 40 Min.; »Le Heim«, Dokumentarfilm Deutschland über ein
Flüchtlingslager in Brandenburg, 16 Min.; »Displaced - 
Flüchtlinge an Europas Grenzen«,
Dokumentation der Fotos 
aus dem Buch.




